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Beschlussempfehlung 

an die Stadtverordnetenversammlung 

 

 

 

Satzung der Stadt Kassel über eine Veränderungssperre für das Gewerbegebiet 

Heiligenröder Straße/ Osterholzstraße 

(Beschlussfassung als Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.18.1066 - 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Zeidler 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Im Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Kassel 

Nr. VII/2 „Heiligenröder Straße/Osterholzstraße" wird eine Satzung über eine 

Veränderungssperre nach § 14 (1) und § 16 Baugesetzbuch (BauGB) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom  

3. November 2017 (BGBl.I S. 3634), und der §§ 5, 50, 51 Nr. 6 der Hessischen 

Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 

(GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 

2018 (GVBl. S. 291), aufgestellt. 

 

Die Satzung dient der Sicherung der Planungsabsichten im 

Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes.“ 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: AfD 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Satzung der Stadt Kassel über eine 

Veränderungssperre für das Gewerbegebiet Heiligenröder Straße/ Osterholzstraße 

(Beschlussfassung als Satzung), 101.18.1066, wird zugestimmt. 

 

 



 

Beschluss der 26. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr vom 21. November 2018 
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Sascha Gröling Edith Schneider 

1. stellvertretender Vorsitzender  Schriftführerin 




